
 

 

 

 

S c h u l o r d n u n g  
vom 10.09.2019 

Die Schulordnung der Helene-Lange-Schule in Hannover versteht sich im Sinne von §34 NSchG als erweiterte 

Hausordnung und konkretisiert diesen. Sie regelt den inneren Schulbetrieb für ein harmonisches Miteinander 

und gilt für alle an Schule Beteiligten. 

I. Unterricht und Unterrichtsräume 

1. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind zur Pünktlichkeit zu Beginn und zum Ende des Unterrichts 

verpflichtet. Sollten Schülerinnen und Schüler zu spät kommen, begeben sie sich schnell und leise an ihren 

Platz. 

2. Sind Lehrkräfte mehr als 5 Minuten nach Beginn des Unterrichts noch nicht erschienen, melden sich in 

der Regel Klassen- oder Kurssprecher bzw. Klassen- oder Kurssprecherin im Vertretungsplanbüro oder 

Sekretariat oder Lehrerzimmer und erhalten entsprechende Weisungen. 

3. Die Schülerinnen und Schüler warten vor Unterrichtsbeginn vor den Unterrichtsräumen ruhig auf ihre 

Lehrkraft. Der Aufenthalt in Unterrichtsräumen ist in der Regel nur unter Aufsicht von Lehrkräften 

gestattet. 

4. Der Unterricht ist Zeit zum Lernen und Lehren. Jegliche Form von Unterrichtsstörung ist zu vermeiden. 

5. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Ende einer Unterrichtsstunde alle 

benutzten Räume in einem ordnungsgemäßen Zustand (vgl. Checkliste) zu verlassen. Unterrichts- und 

Sammlungsräume sowie Umkleiden sind bei Raumwechseln und zu den großen Pausen abzuschließen. 

6. Stühle sind nach der letzten Stunde (s. Onlineplan) hochzustellen. 

7. Die Nutzung elektronischer Geräte ist nur auf Anweisung der Lehrkraft zu unterrichtlichen Zwecken 

erlaubt. 

II. Verhalten der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände und in 

Pausen.  

1. Die Pause beginnt pünktlich mit dem Gong. 

2. In den Pausen gilt grundsätzlich Rücksichtnahme. 

3. Die Pausen dienen der Erholung und Bewegung, aber auch der Nahrungsaufnahme und Toilettengängen. 

4. Die Umgangssprache auf dem Schulgelände ist in der Regel Deutsch. 

5. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) dürfen das Schulgelände bis 

Unterrichtsschluss nicht verlassen. 
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6. Aufenthaltsbereiche in den Pausen sind: Schulhof, Erdgeschoss (ohne GGR und anliegenden Flur), 

Cafeteria- und Mensabereiche, der erste Stock und das Nebengebäude (einschließlich 

Glasgang) – Durchgänge sind in Gehbreite freizuhalten. 

7. Die Nutzung elektronischer Geräte ist in den Aufenthaltsbereichen (vgl. II.6) untersagt. 

8. Ballspielen ist nur auf den Sportplatzteilen gestattet. 

9. Das Werfen von Gegenständen – z. B. Eicheln, Kastanien oder Schneebällen – ist verboten. 

III. Verhalten der Schülerinnen und Schüler in Freistunden und bei 

späterem Unterrichtsbeginn 

1. Aufenthaltsbereiche sind der Cafeteria- und Mensabereich, das Foyer und der Schulhof. 

2. Der Aufenthalt vor den Unterrichtsräumen ist frühestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn erlaubt. 

3. Der Durchgang zu den Spinden und Toiletten ist gestattet. 

4. Die Nutzung elektronischer Geräte ist in den Aufenthaltsbereichen (vgl. III.1) nur zu unterrichtlichen 

Zwecken gestattet. 

5. Das Spielen und der Aufenthalt auf dem Schulhof sind rücksichtsvoll (vgl. u. a. II.8 und II.9) zu gestalten. 

IV. Sonstiges 

1. Körperliche, verbale und seelische Gewalt sowie deren Darstellung und Weitergabe in Ton, Bild und Schrift 

sind verboten. 

2. Rauchen, Konsum alkoholischer Getränke und Drogenkonsum jeglicher Art sind auf dem gesamten 

Schulgelände und Umwegung verboten.  

3. DSGVO-konforme Bild- und Tonaufzeichnungen sind ausschließlich zu schulischen Zwecken gestattet. 

4. Wir gehen verantwortungsvoll mit eigenen und fremden Daten um. 

5. Das Fahren auf dem Schulgelände ist untersagt. 

6. Einrichtung und Ausstattung der Schule dürfen nicht beschädigt oder verschmutzt werden (z. B. 

Kritzeleien, Vandalismus oder Müll). 

7. Wir halten unsere Schule sauber. 

8. Fundsachen werden bei den Schulhausmeistern abgegeben. 

9. Besucherinnen und Besucher melden sich grundsätzlich im Sekretariat an.  

V. Maßnahmen bei Verstößen gegen die Schulordnung 

1. Lehrkräfte führen aktiv Aufsicht und reagieren direkt auf Verstöße gegen die Schulordnung. 

2. Innerhalb eines Ermessensspielraums können – auf Grundlage eines in der Schule eingeführten 

Systems – nach pädagogischer Abwägung Erziehungsmittel angewendet werden. Diese sollen nach 

Möglichkeit in einem Zusammenhang mit dem Verstoß stehen. 
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Dabei wird neben der verbindlichen Dokumentation des Verstoßes und der Berücksichtigung im Arbeits- 

und Sozialverhalten ein gestaffeltes Verfahren angewendet, z. B. Belehrung, Elterngespräch, 

Pädagogische Konferenz, Früherziehung, Klassenkonferenz ggf. mit Androhung/ Anwendung von 

Ordnungsmaßnahmen. 

 

Diese Schulordnung wird allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft bekanntgegeben und in geeigneter Form 

erläutert. 

Diese Schulordnung tritt mit Wirkung vom 10.09.2019 in Kraft. Die Schulordnung vom 08.07.2008 wird 

aufgehoben. 

Ausgefertigt am 10.09.2019 

 

Hannover, 10.09.2019 

 

N. Viñals-Stein, OStD‘ 

Schulleiterin 


